
In tatsäachlicher 1NSs1C hat der Bf WäaTl 1ıne Tbeit verrichtet, die gewöÖhnlich
VO.  e freischaffenden Wissenschaftlern geleistet wWwI1rd. Es ist ber uch möglich, daß
mıiıt der ADbTfassung e1lines w1lssenschaftlichen Werkes eın entsprechend vorgebil-
eier Angestellter beauftragt WITd. Es ist SC  1e  ich uch denkbar, daß 1ne
SO Tbeit, WenNnn 1mM üubrigen der Lebensunterhalt gesi|  er ist, unentgeltlich
der ehrenamtlich für 1ne dritte natuürliche der ]Juristische Person geleistet
WITrd. Wie der Drıtte dann das Ergebnis dieser geistigen Trbeıit verwertel, 1ST
hne Bedeutung Iiur die Einkünite des Verlfassers selbst Der B{ hat sich schon
durch den INr 1n den en verplflichtet, ihm miıt seiner Schaffenskraf
dienen. Hr 1st, unabhängl1g VO  ; seinen Dienstleistungen, durch SeEIN Alımentations-
TecC der Oorge den Lebensunterhalt enthoben Deshalb konnte und MUu.

die ihm aufgetragene Arbeit verrichten, hne daß ıhm hnleraus e1in eigener
Anspruch auf die Ertrage dUuSs dieser Tbeit erwachsen ware. Mit der Fertig-
stellung des Werkes, se]len Jeweils uch TU druckfertige Teilabschnitte, hat
der en tatsacı  1C| die Verfügungsmacht un das Verwertungsrecht erlangt.
Er nat das Werk uch verwertelt un den Verlagsvertrag abgeschlossen. Rechts-
beziehungen estehen 1U zwischen dem erlag und dem en Nur ihm stand
der Anspruch auf Zahlung der „Autorhonorare“ Z ihn wurde uch tatsacl  1CH
geleistet. Dem BI selbst S1INd dagegen aQus seiner Tätigkeit keine nsprüche auf
Autorenhonorare erwaCchsen; hat uch nichts empfangen, Was irgendwie Ent-
geltcharakter en könnte
Die re!l Gestaltung und die tatsächliche Dur'  Üührung gestatten uch nicht,
1n der Zahlung der Honorare den en 1ne Verwendung der Einkünite urcl
den Bf sehen. Der B{I hat 1Ur innerhal des Ordens die ihm obliegenden Piflich-
ten erfüllt, wolür ihm e1in besonderes Entgelt n1ıCH usteht; Leistungen außer-
halb des Ordens stehende Dritte hat der Bf nıC erbracı Die Einkünite QuUs

der schriftstellerischen Tbeıit des B{f hat der en bezogen
Der BT ist deshalb Unrecht mit den Autorhonoraren AA EStT veranlagt worden.
DIie rage OD ın der Verwertung der Urheberrechte einem mehrbändiıgen
Werk durch die Ordensprovinz e1in Betrieb gewerblicher Aur VO  — öÖrperschaften
des Offentli:  en Rechtes begründet wurde un dıe Ordensprovinz insoweiıt mıiıt
den Autorhonoraren körperschaftssteuerpflicht1g WITd, IS nıCcı Gegenstand des
Rechtsstreites.

Die Kostenentscheidung beruht auf 309 die Streitwertfeststellung auf
320

1L UMSATZSTEUERPFLICHT FÜR SCHRIFTSTELLER VON ORDENSLEUTIEN

Urteil des Finanzgerichts ünchen VO. 1962

Aktenzeichen: 287—289/61 8—10/62
e1tsatz
Ordensleute eisten schriftstellerische Tätigkeit 1Im Auiftrag des Ordens; SI uben

daher 1Im Siınne des Steuerrechts keine selbständige Tätigkeit UUuUsSs Einkünitte des

Ordens AUS derartiger Tätigkeit tellen nıcht steuerbare Umsätze der einzelnen

Ordensperson dar
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In der Umsatzsteuersache 1954 mi1t 1956 des Paters unter Beiziehung der Or-

densprovınz desselben, beide verireien UrCc die Rechtsanwälte Dr. Rembold un

Angerpointner 7 München 2l Karolinenplatz 200 hat auf dessen Sprungberufung
den eschel des Finanzamtes VO 1961 ST NT 5/3327 die

Kammer des Finanzgerichtes Munchen 1n der Sitzung VO. 1962, der

teilgenommen en

Finanzgerichtspräsident Dr. Koschmann als Vorsitzender
Oberfinanzgerichtsrat Tautorus als hauptamtlicher Beisitzer
Geschäftsführer ID Bnz als ehrenamtlicher Beisitzer
Postoberinspektor Hasenohrl als ehrenamtlicher Beisitzere CN €*5 F VB Bauer Schuttenhofe als ehrenamtlıcher Beisitzer

für ecC| erkannt
nier Anderung des Besche1ides wird die Umsatzsteuer 1954 auf fest-

gesetzt. Die erufung 1955 und 1956 ird als unzuläss1ıg verworien.
I1 Die Kosten des Verfahrens Tfallen 6/7 der Staatskasse, 1/7 dem Beru-

fungsführer Z Last.
L11 Der Streitwert 1rd auf 1 335,— festgestellt.
egen dieses Urteil ist die Rechtsbeschwerde den Bundesfinanzhof 1n Mün-
nhen Zgn I]smanıngers(r. 109, gegeben
‚.. (Belehrungen über die Rechtsbeschwerde w1e 1 vorstehenden Urteil)In der Umsatzsteuersache 1954 mit 1956 des Paters XY unter Beiziehung der Or-  densprovinz desselben, beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Rembold und  Angerpointner , München 2, Karolinenplatz 2/II, hat auf dessen Sprungberufung  gegen den Bescheid des Finanzamtes Z vom 25. 5. 1961 — St. Nr. 5/3327 — die  I. Kammer des Finanzgerichtes München in der Sitzung vom 23. 1. 1962, an der  teilgenommen haben:  Finanzgerichtspräsident Dr. Koschmann als Vorsitzender  Oberfinanzgerichtsrat Tautorus als hauptamtlicher Beisitzer  Geschäftsführer Dr. Enz als ehrenamtlicher Beisitzer  Postoberinspektor Hasenöhrl als ehrenamtlicher Beisitzer  » ÖO N -  Bauer Schuttenhofer als ehrenamtlicher Beisitzer  für  Recht erkannt:  Unter ÄAnderung des Bescheides wird die Umsatzsteuer 1954 auf DM &® fest-  gesetzt. Die Berufung 1955 und 1956 wird als unzulässig verworfen.  II  Die Kosten des Verfahrens fallen zu 6/7 der Staatskasse, zu 1/7 dem Beru-  fungsführer zur Last.  IT  Der Streitwert wird auf DM 1 335,— festgestellt.  Gegen dieses Urteil ist die Rechtsbeschwerde an den Bundesfinanzhof in Mün-  chen 27, Ismaningerstr. 109, gegeben.  ... (Belehrungen über die Rechtsbeschwerde wie im vorstehenden Urteil). -  GRUNDE:  Streitig ist, ob ein Ordensgeistlicher, der im Auftrag seines Ordens ein religions-  wissenschaftliches Werk verfaßt, selbständig eine berufliche Tätigkeit ausübt und  mit den vom Orden dafür vereinbarten Entgelten der Umsatzsteuer (USt) un-  terliegt.  Der USt unterliegen Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Unternehmer  gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Unternehmer ist, wer  eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt. Sie wird nicht selb-  ständig ausgeübt, soweit natürliche Personen, einzeln oder zusammengeschlossen,  einem Unternehmen derart eingegliedert sind, daß sie den Weisungen des Un-  ternehmers zu folgen verpflichtet sind ($88 1 (1), (2) Absatz 1 und 2 Ziffer 1 Um-  satzsteuergesetz (UStG).  Der Bf hat gegenüber dem  ‚-Verlag weder Leistungen bewirkt, noch von ihm  Entgelte vereinnahmt. Insoweit liegen steuerbare Umsätze nicht vor.  Soweit der Bf gegenüber dem Orden Leistungen erbracht hat, geschah dies nicht  in der Eigenschaft als Unternehmer. Der Bf ist Ordensgeistlicher und dem Orden  zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet. Es handelt sich hier um eine Art Ein-  gliederung, wie sie umfassender nicht denkbar ist. Die Abfassung des theologi-  schen Quellenwerkes im Auftrag des Ordens ist deshalb keine Ausübung einer  selbständigen Tätigkeit; der Bf kann also insoweit nicht Unternehmer sein und  steuerbare Umsätze erzielt haben.  Die USt 1954 ist somit gegen ihn zu Unrecht festgesetzt worden.  Für die Veranlagungszeiträume (VZ) 1955 und 1956 liegt eine Beschwer nicht  vor, weil für diese Zeiträume eine Steuer nicht festgesetzt worden ist. Der Bf will  die freistellende Vorentscheidung auch gar nicht abgeändert wissen. Sollte er  142GRUNDE

treitig 1st, 910 e1n Ordensgeistlicher, der 1mM Auftrag seines C(Ordens eın rel1g1ons-
wissenschaf{ftliches Werk verfaßt, selbständig iıne berufliche Tätigkeit ausuübt und
mi1t den VO en aIur vereinbarten Entgelten der Umsatzsteuer (UsSt
erliegt.
Der USt unterliegen Lieferungen un sonstige Leistungen, die e1n Unternehmer

Entgelt 1 Rahmen se1lnes Unternehmens ausiIunr Unternehmer ist, WelI

eine gewerbliche der berufliche Tätigkeit selbständig ausuüubt S1e WIrd nıcCı selb-
standıg ausgeuübt, SsSOoOweıit natürliche Personen, einzeln der zusammengeschlossen,
einem Unternehmen derart eingegliedert sind, daß S1e den W eisungen des Un-
ternehmers Iolgen verpfli  et sind ($$ (1), (2 bsatz un; Ziffer Um -

satzsteuergesetz UStG)
Der B{f hat gegenüber dem ‚-Verlag weder Leistungen bewirkt, noch NC  } ihm
ntgelte vereinnahmt. Insoweit liegen steuerbare Umsätze N1ıC VO  H

Soweıit der Bf gegenuüuber dem en Leistungen erDracCl hat, geschah dies nicht
1n der Eigenschaft als nternehmer. Der Bf ıst Ordensgeistlicher un: dem en

unbedingtem Gehorsam verpfli  et. Es handelt sich hier ıne Art Ein-
gliederung, w1e sS1e umfassender nicht denkbar ist. Die Abfassung des theologi-
schen Quellenwerkes 1mM Auftrag des Ordens ist deshalb keine usübung eiINer
selbständigen Tätigkeit; der B{f kann Iso insoweit MC nternehmer se1ın und
steuerbare Umsatze erzielt en
Die USt 1954 ist somıit ihn Unrecht Testgesetz worden.
Für die Veranlagungszeiträume (VZ) 1955 und 1956 1eg eIne Beschwer nicht
MOT, weıl IUr diese Zeitraume ıne Steuer nicht festgesetz worden S Der Bf will
die freistellende Vorentscheidung auch Jar nıcı abgeändert wWwI1ssen. Sollte
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ber 1ne Freistellung nıcı nach Ziffer UStG, sondern miıt der Begründung
begehren, daß überhaupt keine steuerbaren Umsätze getäatigt worden selen, dann
ware die erufung uch insoweit mangels Beschwer unzulässi1g, weil die An-
nahme steuerbarer Umsätze ın den 1955 und 1956 weder Tür andere Steuer-
arten noch TÜr die Folgezeıit VO  } Bedeutung s
Die rage, OD die Ordensprovinz hinsichtlich der Honorareinnahmen dQduUusSs der
erwertiun der Urheberrechte dem mehrbändigen Werk umsatzsteuerpflich-
L1g geworden 1st, ıst nicht Gegenstand des Rechtsstreites
Im einzelnen WIrd auft das AA Einkommensteuersache eErganyYyehE Urteil der Kam-
INnel 282—286/61, Aa und VO. eutigen Tag verwlesen.

Dıe Kostenentscheildung beruht auf SS 307, 309 die Streitwertfeststellung
auf 3() wobel der Wert des Streitgegenstandes für die erufung 1955 un:
1956 nach freiem Ermessen aut jeweils 100,— festgestellt wurlde.

II. VER:!  ERUNG DER SCHRIFTSTELLERHONORAR NO  Z ORDENSLEUTEN

Bescheld des Bundesfinanzhoi{is VO. 1964
Aktenzeichen
eıtsatz
Schriftstellerhonorare VO  > Ordensleuten ind einkommen- un umsatzsteuerlich
nıcht der Ordensperson zuzurechnen; durch die Ordensproijfeß is! das Urheber-
recC! mıit den daraus fließenden rträgen VO.  _ der Ordensperson als Ganzes aui
den en übertragen worden.
In der Einkommensteuersache 1954 bis 1959 des Schriftstellers ater vertire-

ten urcl diıe Rechtsanwälte Dr Jur. tto Rembold un Ludwi1g Angerpointner In
München 2| Karolinenplatz 2I hat aut die Rechtsbeschwerde des Vorstehers
des Fınanzamis das Urteil der Kammer des Finanzgerichts München
ın München VO. Januar 1962

der ena des Bundesfinanzhol[{s

unter Mitwirkung des Senatspräsidenien D Grieger als Vorsitzenden un der
Bundesrichter Dr. Berger, ID ı1Limann, demacher un Dr Gräber, 1n der Sit-

ZUNG \VA(O) Januar 1964 folgenden Bescheld erlassen:
Die Rechtsbeschwerde wIrd als unbegründet zurückgewlesen.
DIie Kosten der Rechtsbeschwerde hat das Land Bayern Lıragen
Der Wert des Streitgegenstands wird auf 128 festgestellt.
Dieser esSCNEI! gilt als Urteil, WEl keın Beteiligter innerhalb Zzw eler Wochen,
VO Tage der Zustellung gerechnet, die Anberaumung der mündlichen Ver-
handlung beantragt.

GRÜUNDE
Zu ntscheiden 1st, oD Zahlungen eines Verlags einen kirchlichen en au{f
TUun! eines zwiıischen dem en un! dem erlag geschlossenen Verlagsvertra-
yes über e1n VO.  - einem Ordensgeistlichen verfaßten Werk Einkünite des Verfas-
SCeTIS aAaUSs selbständiger TrTbeıit S1Nd.
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